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ie von Daniela Urfer organisierte
und von Ernesto Ghenzi moderier-
te ganztätige Veranstaltung lieferte
neben solidem Basiswissen wert-

volle Hinweise zu rechtlichen Aspekten.
Vor allem Steinmetzmeister und Mitar-
beiter von Betrieben, die nicht täglich
mit Aufträgen am Bau oder in der Sanie-
rung konfrontiert sind, erhielten wichtige
Tipps und Empfehlungen zur Vermei-
dung von Fehlern, wie sie immer wieder
in der Praxis vorkommen. Besonders auf-
merksam verfolgt wurden die von
Rechtsanwalt Peter Rechsteiner anschau-
lich vermittelten rechtlichen Aspekte.
Angesichts der Fülle an Vorschriften und
Regelungen, die den Unternehmer bei
Nichtbeachtung unter Umständen viel
Geld kosten können, besteht offensicht-
lich erhöhter Informationsbedarf.

Rechtliche Aspekte
Der auf Baurecht spezialisierte Rechtsan-
walt Peter Rechsteiner aus Solothurn be-
antwortete Fragen zum Vertragsrecht und
zur Haftung. Für Auftragnehmer und Be-
steller bestehen erhebliche Unterschiede,
je nachdem ob das Schweizerische Obli-
gationenrecht oder die SIA-Norm 118 zur
Anwendung kommen. Während die Re-
geln des Obligationenrechts bei Vertrags-
schluss automatisch gelten, muss die An-
wendung der SIA-Norm 118 von den Ver-
tragspartnern extra vereinbart werden.
Beim Obligationenrecht hat der Besteller
die vom Auftragnehmer geleistete Arbeit
zu prüfen und etwaige Mängel kurzfristig
anzuzeigen. Hält sich der Besteller nicht
an die Frist (ca. eine Woche) verliert er
seinen Anspruch auf Mängelrüge. Die Be-
weislast, dass ein Mangel vorliegt, liegt
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beim Besteller. Für Mängel an beweg-
lichen Werken haftet der Auftragnehmer
ein Jahr, für unbewegliche Werke fünf
Jahre.
Die Regelungen der SIA-Norm 118 sehen
in verschiedener Hinsicht anders aus. Die
Prüfung des Werkes erfolgt vor der Ab-
nahme gemeinsam mit dem Auftragneh-
mer und dem Besteller. Spätere Mängel
kann der Besteller innerhalb von zwei
Jahren (Garantiefrist) rügen. Anders als
beim Obligationenrecht muss der Auftrag-
nehmer beweisen, dass das Werk der ver-
traglichen Leistung entspricht. Der Auf-
tragnehmer haftet für bewegliche wie un-
bewegliche Werke fünf Jahre. Nach Ab-
lauf der zweijährigen Garantiefrist gelten
in den folgenden drei Jahren die Regeln
des Obligationenrechts – die Beweislast
für einen Mangel liegt dann wieder beim
Besteller mit der entsprechend kurzen
Frist zur Mängelrüge.
Jeweils gleich geregelt ist die kausale
Haftung des Auftragnehmers für Mängel
an seinem Werk. Sind Dritte oder ein Un-
wetter Verursacher der Mängel, muss er
dies beweisen, um nicht selbst haftbar
gemacht zu werden.
Besteht der Besteller auf eine Leistung,
obwohl der Auftragnehmer diese mit ei-
nem erheblichem Mängelrisiko bewertet,
kann sich der Auftragnehmer sowohl

beim Obligationenrecht als auch bei der
SIA-Norm 118 durch eine schriftliche Ab-
mahnung vor späteren Ansprüchen des
Bestellers schützen. Allerdings schützt
eine Abmahnung nur, wenn durch die
Ausführung des Auftrags die Sicherheit
von Dritten nicht gefährdet ist. Diese Pra-
xis gilt auch in Bezug auf Friedhofsvor-
schriften, die in der Schweiz von Städten
und Gemeinden als öffentlich-rechtliche
Bestimmungen erlassen werden und da-
mit unter dem Vorbehalt der Verhältnis-
mäßigkeit zwingend sind. Ein vorschrifts-
widriges Grabmal kann die zuständige
Gemeinde grundsätzlich wieder entfernen
lassen. In der Praxis wird aus Gründen
der Verhältnismäßigkeit aber immer wie-

der auf die Entfernung verzichtet, was
aber nicht dazu führt, dass in der Folge
ähnlich vorschriftswidrige Grabsteine
automatisch zugelassen werden.

Kleben
Eine Fülle von Beispielen für die Anwen-
dung chemischer Produkte zum Kleben
verschiedenster Natursteine lieferte Peter
Graef von der Firma Akemi in Nürnberg.
Er informierte über den richtigen Einsatz
von Polyester- und Acrylharzen (für den
Innenbereich; nicht zu viel Härter zuge-
ben!) und Epoxydharzen (für den Außen-
bereich; Komponenten gut vermischen!).
Dünnflüssige Epoxydharze eignen sich
zum Festigen von Rissen im Resinierver-
fahren und zur Vergütung von Oberflächen
bei Natur-, Kunst- und Betonwerkstein.
Polyesterharzkleber gibt es in unterschied-
lichen Konsistenzen, Farben und auch als
Strukturkitt. Zum Reparieren von Kratzern,
Löchern oder gebrochenen Kanten (z.B.
bei Küchenarbeitsplatten) empfahl Graef
ein schnell härtendes, UV-stabiles und hit-
zebeständiges Harzsystem in verschiede-
nen Farben und mit Strukturstoffen. Für
Materialien mit unterschiedlichen Deh-
nungseigenschaften (z.B. Stein und Stahl)
sind elastische Klebe- und Dichtstoffe not-
wendig (s. Naturstein 9/2008, S. 68).

Verlegen
Um Natursteinplatten vor Verformungen
und Verfärbungen zu schützen, infor-
mierte Martin Schneider von der Firma
Mapei Suisse über Möglichkeiten zur
schadensfreien Verlegung. Diese ist ab-
hängig von den Eigenschaften des Natur-
steins, der Plattendicke und der Größe
des Formats. Wichtig ist deshalb, sich vor
der Verlegung über die Verformungs- und
Verfärbungsempfindlichkeit der Materia-
lien zu informieren. Je größer die Forma-
te und je dünner die Platten, desto höher
ist das Risiko von Verformung und Ver-
färbung. Eine Reduzierung des auf die
Platten einwirkenden Feuchtigkeitspoten-
zials durch die Verwendung von Spezial-
klebemörteln beugt Verformungen und
Verfärbungen vor. Besonders feuchtig-
keitsempfindliche und daher verfor-
mungsanfällige Materialien können prak-
tisch nur mit wasserfreien Klebern auf
Reaktionsharzbasis (Polyurethanharz)
verlegt werden. Gut gegen Verformungen
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Sorgten für eine informative Fachtagung (von links): Organisatorin Daniela Urfer,
Peter Graef von Akemi, Heinz Spycher von Halfen, Martin Schneider von Mapei und
Ernesto Ghenzi vom VSBS Fotos: Christiane Weishaupt
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sind Klebemörtel mit schneller Trocknung
und hohem Haftspektrum. Gegen Kalk-
ausblühungen auf Böden im Fugenbe-
reich helfen wasserdurchlässige Mörtel
(Drainmörtel). Gegen Kalkausblühungen
an Fassaden eignen sich Tonerdeschmelz-
zemente zur Hintermörtelung, die im Ver-
gleich zu Trassklebemörtel schneller ab-
binden.

Befestigen
Heinz Spycher von der Firma Halfen
Swiss AG informierte über unterschiedli-
che Verankerungssysteme für Naturstein-
fassaden. Er erläuterte das Verankerungs-
prinzip für die Verbindung von Natur-
stein und Untergrund (Trag- und Haltean-
ker) und unterschiedliche Befestigungsar-
ten (Dübelanker, Mörtelanker, Schienen-
unterkonstruktion). Mörtelanker sind
sehr universell einsetzbar. Allerdings
wird die Einbindungstiefe umso größer, je
weiter der Stein vom Mauerwerk (z.B.
durch dicke Isolierschicht) entfernt ist.

Dafür sind große und tiefe Bohrlöcher nö-
tig. Dübelanker sind sofort belastbar und
mit kleineren Bohrlöchern schnell zu
montieren. Sie lassen sich präzise justie-
ren und sind auch für großformatige und
schwere Platten geeignet. Die Schienen-

unterkonstruktion ist wegen der Menge
an rostfreiem Stahl die teuerste Art der
Befestigung und eignet sich besonders
bei nicht tragfähigem Untergrund und Sa-
nierungsmaßnahmen.

Christiane Weishaupt

Exponate zeigten den Teilnehmern
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.

Welcher Dübel ist der richtige? Heinz Spycher
(rechts) im Gespräch mit einem Teilnehmer
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SKE GmbH Diamantschleifwerkzeuge
Südstraße 29
D-95615 Marktredwitz
Telefon:  +49 9231 9691-0 
Fax:  +49 9231 667135
E-Mail: info@ske-diamantwerkzeuge.de
Website:  www.ske-diamantwerkzeuge.de

Sanwa Kenma Europe

Ein Rückkopplungssensor sorgt dafür, dass die 
Maschine die Drehzahl auch bei Last immer konstant hält!!!

 zugeschnitten werden.


